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1. Infrastruktur

1. Das Beförderungsmittel und/oder die Behältnisse sind so konzipiert und gefertigt, dass diese leicht
gereinigt und desinfiziert werden können.
Europäische Verordnung: 852/2004  A4 B2 H4 P1 (1*)
Europäische Verordnung: 183/2005  A5 P2 (2*)

3

2. Das Beförderungsmittel und/oder die Behältnisse, die zur Beförderung von zu kühlenden
Lebensmitteln verwendet werden, müssen so ausgestattet sein, dass die vorgeschriebene Temperatur
- falls erforderlich - aufrechterhalten werden kann. Diese Temperatur kann überprüft werden.
Europäische Verordnung: 852/2004  A4 B2 H4 P7 (1*)
Königlicher Erlass: 13/07/2014  A20 en 21 (3*)

3

3. Das Beförderungsmittel für tiefgefrorene Lebensmittel oder nicht gänzlich abgekühlte Tierkörper ist
während seines Gebrauchs mit einem Gerät zur Temperaturaufzeichnung ausgestattet.
Europäische Verordnung: 37/2005  A2 P1 (4*)

3

4. Das Beförderungsmittel für lebende Tiere ist mit dem Anhang I der Verordnung 01/2005 im Einklang.
Falls erforderlich, gibt es ein Zertifikat, welches belegt, dass das Beförderungsmittel für die lange
Beförderung zugelassen ist.
Europäische Verordnung: 1/2005  A18 B1 H2,3,6 (5*)

0

2. GHP (Hygiene, Unterhalt und Verunreinigung)

1. Die Hygiene und der Unterhalt des Fahrzeugs und/oder der Behältnisse sind konform.
Europäische Verordnung: 688/2020  A4 (6*)
Europäische Verordnung: 1/2005  A18 B1 H2,3,6 (5*)
Europäische Verordnung: 852/2004  A4 B2 H4 P1 (1*)
Europäische Verordnung: 183/2005  A5 P2 (2*)

3

2. Die Produkte werden gegen jegliche Art von Verunreinigung geschützt.
Europäische Verordnung: 183/2005  A5 P2 (2*)
Europäische Verordnung: 852/2004  A4 B2 H4 P2,3,5,6 (1*)
Europäische Verordnung: 767/2009  A4 P2 (7*)
Europäische Verordnung: 852/2004  A4 B2 H9 P3,4 (1*)
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3. Die Temperaturen von gekühlten und tiefgekühlten Lebensmitteln sind vorschriftsmäßig und die
Kühlkette wird eingehalten.
Europäische Verordnung: 852/2004  A4 P3,c,d (1*)
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4. Der Transporteur von lebenden Tieren reinigt und desinfiziert das Fahrzeug mithilfe eines
zugelassenen Desinfektionsmittels, nach jedem Transport von Tieren oder Produkten, die die
Tiergesundheit beeinträchtigen können, und jeweils vor jedem neuen Transport.
Europäische  Durchführungsverordnung: 688/2020  A4 (8*)

10

5. Wenn die letzten Tiere in einem Schlachthof entladen wurden, wurde das Fahrzeug vor dem
Verlassen des Schlachthofs in der zu diesem Zweck eingerichteten Vorrichtung des Schlachthofs
gereinigt und desinfiziert.
Königlicher Erlass: 20/05/2022  A19 §1 P4 (9*)

10

6. Die Temperaturen der transportierten Lebensmittel sind vorschriftsgemäß und die Wärmekette wird
eingehalten.
Europäische Verordnung: 852/2004  A4 P3 c (1*)
Europäische Verordnung: 852/2004  BII HIX P5 (1*)
Königlicher Erlass: 13/07/2014  A23 (3*)

10

7. Es gibt keine verdorbenen Lebensmittel oder Produkte, deren Verbrauchsdatum überschritten ist oder
die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind.
Königlicher Erlass: 03/01/1975  A2 (10*)
Königlicher Erlass: 03/01/1975  A1 P2a (10*)
Europäische Verordnung: 852/2004  A4 BII H9 P3 (1*)

10*
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8. Die Temperatur der noch nicht gänzlich abgekühlten Tierkörper und die Begleitdokumente sind
vorschriftsmäßig.
Europäische Verordnung: 853/2004  BIII HVII P3b (11*)

10

3. Identifizierung und Dokumente

1. Die Lebensmittel, Tierfuttermittel oder die lebenden Tiere werden deutlich und korrekt gekennzeichnet.
Europäische Verordnung: 429/2016  A124 (12*)
Königlicher Erlass: 14/11/2003  A6 §3 (13*)
Europäische Verordnung: 2035/2019  A73 (14*)

3

2. Für den Transport von Lebensmitteln und/oder Tierfuttermitteln, sind die obligatorischen
Transportdokumente vorhanden.
Königlicher Erlass: 30/12/1992  A7 (15*)
Europäische Verordnung: 183/2005  A5 P2 (2*)
Königlicher Erlass: 14/11/2003  A6 §3 (13*)
Europäische Verordnung: 178/2002  A18 (16*)
Europäische  Durchführungsverordnung: 931/2011   A3 (17*)

3

3. Die obligatorischen Dokumente (Päss, Transportdokument,...) sowie alle
Gesundheitsbescheinigungen sind für die transportierten Tiere vorhanden, falls erforderlich.
Europäische Verordnung: 429/2016  A124 (12*)

10*

Gesamt :
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 %
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Anmerkungen über die Artikel der:
1*. Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 über Lebensmittelhygiene
2*. Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.01.2005 mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene
3*. Königlicher Erlass vom 13.07.2014 über die Lebensmittelhygiene
4*. Verordnung (EG) Nr. 37/2005 der Kommission vom 12.01.2005 zur Überwachung der Temperaturen von tief gefrorenen Lebensmitteln in Beförderungsmitteln sowie Einlagerungs- und
LagereinrichtungenText
5*. Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22.12.2004 über den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen sowie zur Änderung der Richtlinien
64/432/EWG und 93/119/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1255/97
6*. Duitse vertaling
7*. Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.07.2009 über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln, zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 79/373/EWG des Rates, 80/511/EWG der Kommission, 82/471/EWG des Rates, 83/228/EWG
des Rates, 93/74/EWG des Rates, 93/113/EG des Rates und 96/25/EG des Rates und der Entscheidung 2004/217/EG der Kommission
8*. Duitse vertaling
9*. Königlicher Erlass vom 20. Mai 2022 über den Transport, die Sammlung und den Handel mit bestimmten Landtieren
10*. Königlicher Erlass vom 03.01.1975 über Lebensmittel und Lebensmittelsubstanzen, die als schädlich erklärt werden
11*. Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs
12*. VERORDNUNG (EU) 2016/429 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich
der Tiergesundheit
13*. Königlicher Erlass vom 14.11.2003 über die Eigenkontrolle, die Meldepflicht und die Rückverfolgbarkeit in der Nahrungsmittelkette
14*. Delegierte Verordnung (EU) 2019/2035 der Kommission vom 28. Juni 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich
Vorschriften für Betriebe, in denen Landtiere gehalten werden, und für Brütereien sowie zur Rückverfolgbarkeit von bestimmten gehaltenen Landtieren und von Bruteiern.
15*. Königlicher Erlass vom 30.12.1992 über den Transport von Frischfleisch, Fleischerzeugnissen und Fleischzubereitungen
16*. Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28.01.2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur
Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit.
17*. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 931/2011 der Kommission vom 19.09.2011 über die mit der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegten
Rückverfolgbarkeitsanforderungen an Lebensmittel tierischen Ursprungs
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Kommentar Anbieter

Günstig Günstig mit Bemerkungen Nicht günstig

Geschehen zu am

Unterschrift und Stempel des Beamten :
Name Anbieter oder
anwesende Person :

Funktion :

Unterschrift zur
Kenntnisnahme :
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